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Abkürzungsverzeichnis 
 
AFB  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
 
B-Plan  Bebauungsplan 
 
BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
 
BArtSchV/  Schutz nach Bundesartenschutzverordnung / Bundesnaturschutzgesetz 
BNatSchG  §§ – streng geschützte Art 
  § – besonders geschützte Art 
 
BP Brutpaare 
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FFH Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
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Anhang II: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftl. Interesse, für die Schutzgebiete 
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Anhang IV: streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem In-
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LUNG  Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
 
MTBQ  Messtischblattquadrant 
 
NatSchAG M-V Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-

schutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz 2010) 
 
RL D  Gefährdung nach Roter Liste Deutschland 
RL M-V  Gefährdung nach Roter Liste Mecklenburg-Vorpommern 
Kategorien Kategorie 1 - vom Aussterben bedrohte Arten 

Kategorie 2 - stark gefährdete Arten 
Kategorie 3 - gefährdete Arten 
Kategorie R - extrem seltene Arten 
Kategorie V - Arten der Vorwarnliste 
Kategorie D - Daten defizitär 
Kategorie G - Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt 
Status III - Neozoen / Gefangenschaftsflüchtlinge mit regelm. Brutvorkommen 
*  - ungefährdet (RL D), derzeit nicht als gefährdet anzusehen (RL M-V) 
**  - ungefährdet (nur RL M-V) 

 
 
VSchRL  Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-
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1 Einleitung 
 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 03/2018 „Sondergebiet Ferienhäuser Grambin“ der Gemeinde 
Grambin soll Baurecht geschaffen werden. Ein Teil der Fläche soll mit 3 Doppelferienhäusern 
und einem Gemeinschaftshaus bebaut werden, der andere Teil soll eine private Grünfläche 
mit Streuobstwiese werden. Die Lage des B-Plangebietes so wie Umgebung sind in Abb. 1 
dargestellt. 

Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Belange ist eine artenschutzrechtliche Prüfung gemäß 
§ 44 und 45 BNatSchG erforderlich. Um erhebliche Beeinträchtigungen geschützter oder be-
standsgefährdeter Arten auszuschließen, sind die Auswirkungen durch das Vorhaben auf Ar-
ten, die gemäß § 7 BNatSchG zu den besonders oder streng geschützten Tier- und Pflanzen-
arten gehören, zu untersuchen. Anhand des artenschutzrechtlichen Gutachtens (Artenschutz-
fachbeitrag) werden Arten und deren Populationen bewertet. Nachhaltige Beeinträchtigungen 
des Naturhaushaltes und Eingriffe in Natur und Landschaft gemäß § 12 Abs.1 NatSchAG  
M-V wie der Verlust von Biotopstrukturen sind nicht Gegenstand dieses Berichts. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sind die vorhabenbedingten Störwirkungen auf streng geschützte 
Tierarten, sowie europäische Vogelarten, in Bezug auf ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
zu betrachten. 

 

 

Abb. 1: Lage des B-Plan-Gebietes 
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1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die zentralen Vorschriften zum besonderen Artenschutz finden sich in den §§ 44 bis 47 
BNatSchG und gelten unmittelbar, d. h. es besteht keine Abweichungsmöglichkeit im Rahmen 
der Landesregelung. 

Die Vorschriften sind striktes Recht und als solches abwägungsfest. Sie erfassen zunächst 
alle gem. § 7 BNatSchG Abs. 2 Nr. 13 und 14 streng oder besonders geschützten Arten. 

Nach den „Hinweisen zu den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Absatz 1 Bun-
desnaturschutzgesetz auf der Ebene der Bauleitplanung“ (LUNG 2013) werden die relevanten 
Verbote wie folgt zusammengefasst: 
 

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG): 
Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Das Verbot 

- tritt ein, wenn sich das Lebensrisiko von Individuen der geschützten Arten aufgrund der 
Realisierung der Planung (i.d.R. betriebsbedingt) signifikant erhöht, 

- umfasst auch unbeabsichtigte, in Kauf genommene Tötung oder Verletzung und ist nicht 
durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen („CEF“) zu überwinden. 

 
Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2) 
Es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-
derungszeiten erheblich zu stören. 
- Das Verbot tritt ein, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation einer Art verschlechtert. 
- Das Eintreten des Verbotstatbestandes kann durch Maßnahmen zur Stützung der lokalen 

Populationen vermieden werden. 
 

Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG; ggf. im Zusammenhang mit dem Tötungs-
verbot aufgrund der Verknüpfung durch § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG): 
Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

- Das Verbot tritt ein, wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte 
für die betroffenen Tierindividuen nicht durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(„CEF“) im räumlichen Zusammenhang erhalten wird. 

- Unvermeidbare Tötung oder Verletzung von Tieren, die im Zusammenhang mit der Schä-
digung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten auftritt, kann ebenfalls durch geeignete vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen ohne Eintreten des Verbotes ausgeglichen werden. 
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Beschädigungsverbot für Pflanzen (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 
Es ist verboten, wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören. 
- Das Verbot tritt ein, wenn die ökologische Funktion des besiedelten Pflanzenstandortes 

und damit eine Erhaltung des Vorkommens der gesetzlich geschützten Pflanzenart nicht 
durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen („CEF“) im räumlichen Zusammenhang erhal-
ten wird. 

- Unvermeidbare Beseitigung oder Beschädigung von Pflanzen, die im Zusammenhang 
mit der Beschädigung des besiedelten Standortes auftreten, kann ebenfalls durch vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen ohne Eintreten des Verbotes ausgeglichen werden. 

 
Geschützte Arten, die im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen sind 
Die Verbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen bei Vorhaben in Gebieten mit Bebau-
ungsplänen auf folgende in Mecklenburg-Vorpommern vorkommende Arten zu: 
- alle wildlebenden Vogelarten 
- Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
 

 

1.3 Methodisches Vorgehen 

Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurden anhand den „Hinweisen zu den artenschutz-
rechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz auf der Ebene der 
Bauleitplanung“ (LUNG 2012) erarbeitet. 

Die Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgt durch eine Potentialabschätzung 
und Datenrecherche der vorkommenden Arten. Die vorbereitende Begehung fand am 
24.06.2020 statt. 

Anhand der vorhandenen Vegetationsstrukturen wurde das Potential vorkommender Arten 
bzw. Artengruppen eingeschätzt, die als Grundlage für den artenschutzrechtlichen Fachbei-
trag dienen. Die Auswertung der artspezifischen Habitat-Anforderung wurde mit Hilfe von Li-
teratur zur Verbreitung und Ökologie relevanter Arten vorgenommen. Zusätzlich erfolgte die 
Auswertung der Bestandsdaten über das Landschaftsinformationssystems M-V (LINFOS) 
(Kartenportal-Umwelt) des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V (LUNG). 
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2 Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Wirkungen 
 
2.1 Aufgabe und Ziel des Bebauungsplans Nr. 03/2018 „Sondergebiet Ferienhäuser 

Grambin“ 

Folgende Angaben sind als Textpassagen der Begründung des B-Plans Nr. 03 „Sondergebiet 
Ferienhäuser Grambin“ (UTES, F. & K. OHNESORGE, Dez. 2019) entnommen: 

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Grambin in nördlicher Ortsrandlage. Der Geltungsbe-
reich umfasst eine Fläche von 10.130 m². 

Im räumlichen Geltungsbereich (…) sind drei Einzelhäuser mit je zwei Ferienwohnungen vor-
gesehen. Im Bebauungsplan erfolgen Festsetzungen als „Sondergebiet Ferienhäuser“.  

Als Planungsziele werden benannt: 

- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die vorgesehen Nutzung, 
- Schaffung von Baurecht für die geplanten 3 Ferienhäuser sowie 
- Abrundung der vorhandenen Struktur des Ortes 

 
Abb. 2: Planungsentwurf für das zukünftige Ferienwohngebiet 
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2.2 Gebietsbeschreibung 

Etwa 2/3 des Gebietes wird als Pferdeweide genutzt. Als Umzäunung dient ein mobiler 
Stromzaun. Die restliche Fläche liegt brach und wird zum Lagern von Steinen und Erdmaterial 
verwendet. Es befindet sich außerdem ein Holzunterstand auf der Fläche (siehe Abb. 3). 
Das B-Plan-Gebiet liegt innerhalb des MTBQ 2250-1. 

 
Abb. 3: Aktuelle Flächennutzung 

 

Der Boden ist sandig. Die Pflanzen auf der Weide wurden abgefressen (Abb. 4). Die Brachflä-
che ist eine Gräser- und Hochstaudenflur mit Trockenheitszeigern (Abb. 5). Am Unterstand 
befanden sich keine Nester von Vögeln, Hinweise auf Fledermäuse wurden dort nicht gefun-
den. Der Steinhaufen eignet sich als Reptilienversteck. Die Gehölze am Rande der Fläche 
bleiben erhalten. 

= B-Plan-Gebiet 

Weide 

Brache 

Unterstand 
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Abb. 4: Weide: durch Pferdebesatz kurz gefressen 

 

 
Abb. 5: Steinhaufen, Erdaufhäufung, Holzunterstand 
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Die Straße ist mit Betonspurplatten befestigt. Außerhalb des B-Plan-Gebietes, nördlich gegen-
über, befinden sich Grünland und Gräben mit Schilf (Abb. 6). 

 
Abb. 6: Nördlich der B-Plan-Fläche gegenüberliegend: Grünland, Gräben mit Schilf 
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2.3 Relevante Projektwirkungen 

Art und Umfang der zu untersuchenden Sachverhalte sowie die Größe des Untersuchungs-
raums richten sich nach den vom Projekt ausgehenden Wirkungen. Nur relevante, entschei-
dungserhebliche Sachverhalte und Informationen finden Berücksichtigung. 

Folgende Projektwirkungen können dem „Vorentwurf - Begründung zur Satzung des Bebau-
ungsplanes Nr. 3/2018 „Sondergebiet Ferienhäuser Grambin“ der Gemeinde Grambin“ ent-
nommen werden (UTES & OHNESORGE 2019): 
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Einschätzung der Wirkprognosen: 

Temporäre Wirkungen (baubedingte Wirkungen) 

Während der Bauausführung werden erhöhte Störungen wie Lärm durch Baumaschinen und 
Bewegung von Menschen auf die unmittelbar angrenzende Umgebung wirken. Daraus ergibt 
sich vorrübergehend eine Funktionsbeeinträchtigung als potenzielle Lebensstätte. Eine Erheb-
lichkeit ist bezüglich der arten- und naturschutzrechtlichen Belange zu prüfen. 

 

Nachhaltige Wirkungen (anlage- und betriebsbedinge Wirkungen) 

Durch die Anlage selbst kommt es zu einer Flächeninanspruchnahme mit einem Umfang von 
ca. 701 m² (mögliche Versiegelung durch Ferienhäuser, Anbauten, Erschließung und Gemein-
schaftshaus). Daraus ergibt sich eine Überbauung des Vegetationsbestandes, so dass die 
Funktion als Lebensstätte (z. B. Bruthabitat) dauerhaft verloren geht. Weiterhin kommt es 
durch die Nutzung der Ferienanlage zu wechselnden Frequentierungsraten und damit zu tem-
porären Störwirkungen, die durch die Anwesenheit von Menschen (Lärmquelle und Bewe-
gung) gegeben sind. Eine Erheblichkeit ist bezüglich der arten- und naturschutzrechtlichen 
Belange zu prüfen. 

 

 

 
  



B-Plan Nr. 3/2018 „Sondergebiet Ferienhäuser Grambin“                Artenschutzfachbeitrag 
 

 

Bergstraße 26, 17033 Neubrandenburg, Tel.: (0395) 421 02 68  
E-Mail : info@gruenspektrum.de, Homepage: www.gruenspektrum.de 14 

  

 

3 Bestandsdarstellung und Abprüfung der Verbotstatbestände 
 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Bei der Begehung wurden keine Standorte von Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL 
innerhalb der Baugebietsgrenze vorgefunden (vgl. Anlage I). Zudem sind aufgrund der vor-
handenen Standortverhältnisse im Untersuchungsraum keine geschützten Pflanzenarten zu 
erwarten. In den Rangekarten gab es für das betroffene MTBQ 2250-1 ebenfalls keine Nach-
weise. Eine Beeinträchtigung von Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL ist damit nicht 
gegeben. 

 

3.1.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Das Vorkommen aller in M-V auftretenden Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL erfolgte in 
Form einer Potentialanalyse und Datenrecherche die in Anlage I abgehandelt wird. 

Für folgende Tierarten wird eine Prüfung der Verbotstatbestände durchgeführt, da diese po-
tentiell im Untersuchungsgebiet vorkommen können: 

Tab. 1: Zu prüfende Tierarten des Anhang IV der FFH-RL 

Kreuzkröte Bufo calamita 

Wechselkröte Bufo viridis 

Laubfrosch Hyla arborea 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus 

Moorfrosch Rana arvalis 

Zauneidechse Lacerta agilis 

Andere Tierarten(gruppen) des Anh. IV der FFH-RL sind vom Vorhaben nicht betroffen. Ent-
weder weil sie nicht innerhalb des Verbreitungsraster (Rangekarten) liegen, oder weil geeig-
nete Habitate fehlen (vgl. Anlage I: Potentialanalyse der Tier- und Pflanzenarten nach Anhang 
IV der FFH-RL). 
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Amphibien 

Es befinden sich keine Fortpflanzungsstätten von Amphibien direkt auf der B-Plan-Fläche. Je-
doch ist es möglich, dass die Tiere im Herbst oder Winter über die Fläche wandern. Aus Rich-
tung der nördlich vom Plangebiet befindlichen Gräben wurden Teichfroschrufe gehört. Daher 
werden in Kapitel 4 geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung, Ausgleich und Er-
satz beschrieben. 

 
Abb. 7: Mögliche Wanderrouten von Amphibien 

 

Zauneidechse 

Es wurden bei der Vorort-Begehung keine Zauneidechsen nachgewiesen. Ein Vorkommen ist 
jedoch auf Grund vorhandener Strukturen (lichte Vegetation, sandiger Boden, Steinhaufen) 
wahrscheinlich. Daher werden in Kapitel 4 geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, Minimie-
rung, Ausgleich und Ersatz beschrieben. 
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3.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie 

Prüfrelevant sind alle bundesweit streng geschützten Arten. Nach BNatSchG (gem. § 7, Abs. 
1 Nr. 14) und der BArtSchV (Anl. 1, Sp. 3). Weiterhin sind alle weiteren streng geschützten 
Arten zu prüfen, die in der europäischen VSch-RL (79/409/EWG) im Anhang I verzeichneten 
sind. Darüber hinaus sind alle Arten streng geschützten Arten zu prüfen, welche in Anhang A 
der Verordnung (EG) Nr. 338/97 gelistet sind.  

Brutvögel 

Untersuchungsrahmen: Untersuchungsraum 

Erfassungsdaten:  keine Brutvogelkartierung, nur Zufallsbeobachtungen 

Methodik:   Potenzialanalyse 

Projektwirkung:  Störungen (Lärm, Bewegung) während der Bauphase, 
    Flächeninanspruchnahme (möglicher Habitatverlust) 

Ergebnisse und Bewertung 

Generell sind im Planungsraum auf Grund seiner Ausstattung eher störungstolerante Arten 
der Siedlungsbereiche und Ubiquisten zu erwarten. Auf der Brachfläche können auch Boden-
brüter vorkommen. Weitere mögliche Brutplätze finden sich am Rand an den Gehölzen. Die 
Pferdeweide bietet auf Grund von fehlender Versteckmöglichkeiten keine geeigneten Brut-
plätze. Es sind keine älteren Bäume, sowie Höhlenbäume vorhanden. Der Holzunterstand 
wies keine Brutvogelnester auf. 

Die potentiell vorkommenden, besonders geschützten, nicht gefährdeten Brutvogelarten wer-
den in Artengruppen nach bevorzugtem Niststandort zusammenfassend dargestellt (vgl. 
Tab. 2).  

Tab. 2: Übersicht potentiell vorkommender nicht gefährdeter Vogelarten in Gruppen 

Gehölzbrüter (Bäume, Gebüsche) 

Amsel, Blaumeise, Bluthänfling, Buchfink, 
Buntspecht, Dorngrasmücke, Elster, Fitis, 
Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Gar-
tenrotschwanz, Girlitz, Goldammer, Grün-
fink, Grünspecht, Heckenbraunelle, Klap-
pergrasmücke, Kleiber, Kohlmeise, 
Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Singdros-
sel, Zaunkönig 

Bodenbrüter 
Goldammer, Rotkehlchen, Schwarzkehl-
chen, Sprosser, Wiesenschafstelze, 
Zilpzalp 

Nische / Gebäude Bachstelze, Hausrotschwanz, Haussperling, 
Star 
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Allen in Tab. 2 aufgeführten Arten ist gemeinsam, dass ihre Nester während den jeweiligen 
Brut- und Aufzuchtzeiten nicht zerstört werden dürfen. Dies kann durch entsprechende Ver-
meidungs- oder Minimierungsmaßnahmen verhindert werden. 

Vögel die vorwiegend in Bäume und Gebüschen brüten, sind nicht durch einen direkten Verlust 
von Niststätten betroffen, da die Gehölze am Rande des Gebietes erhalten bleiben. Eine Stö-
rung während der Bauphase, kann aber nicht ausgeschlossen werden. Geeignete Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen sind zu treffen. 

Die Bodenbrüter könnten direkt von dem Verlust von Niststätten oder Tötung betroffen sein, 
da die Brache sich für Bodenbrüter eignet. Geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen sind zu treffen. 

Eine Störung der Nischen- und Gebäudebrüter ist nicht zu erwarten. Außer dem Holzunter-
stand, der ohne Nachweis blieb, befinden sich keine geeigneten Lebensräume im Untersu-
chungsgebiet. 
 
 
 
Gefährdete Brutvogelarten im Untersuchungsraum 
Im Vorfeld der Betrachtungen erfolgt eine Einschätzung der Bestandsgrößen für Deutschland 
nach GRÜNEBERG et al. (2015), für Mecklenburg-Vorpommern und für die lokale Population 
nach Vökler (2014). Als Grundlage für die Einschätzung des Begriffes der „lokalen Population“ 
werden die Angaben der Messtischblattquadranten (MTBQ) 2250-1 aus dem 2. Brutvogelatlas 
M-V (VÖKLER 2014) herangezogen.  

 

Feldsperling (Passer montanus)     
In der Brutzeit sucht der Feldsperling meist locker bebaute Siedlungen mit Baumbestand und 
angrenzenden Feldern auf. Er besiedelt die halboffene Agrarlandschaft mit Feldgehölzen, 
Baumhecken und Wälder aller Art, besonders Eichen reiche Wälder werden aufgesucht. Seine 
maximalen Dichten erreicht die Art in bäuerlichen Dörfern, Klein- und Obstgärten, Hartholz-
auen, Parks und Friedhöfen. Die Nahrungssuche wird bevorzugt an Eichen und Obstbäumen 
vorgenommen. Feldsperlinge brüten einzeln oder in lockeren Kolonien bzw. mit geringem 
Nestabstand im Zeitraum von Anfang März bis Anfang September (SÜDBECK et al. 2005).  

Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz (FLADE 1994) ist für den Feldsperling mit 
10 m angegeben. Die Art gilt zudem als relativ störungsunempfindlich. 

Die Baufeldfreimachung sollte außerhalb der Brutzeit der Art erfolgen.  
Bestand in Deutschland:  800.000 – 1.200.000 BP 
Bestand in M-V:  1978 – 1982:  4.000 – 8.000 BP 
 1994 – 1998:  20.000 – 25.000 BP 
 2005 - 2009: 38.000 – 52.000 BP 
Größe der lokalen Population:  8 – 20 
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Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

Der Wiesenpieper bewohnt weitgehend offene, gehölzarme Landschaften unterschiedlicher 
Ausprägung. Strukturen wie deckungsreiche Gras- und Krautvegetation und Ansitzwarten för-
dern die Art. Das Nest wird zumeist gut geschützt in dichter Kraut- und Grasvegetation gebaut. 
Die Brut findet von Anfang April bis Mitte August statt. Die planerisch zu berücksichtigende 
Fluchtdistanz liegt bei 20 m. 
Die Baufeldfreimachung sollte außerhalb der Brutzeit der Art erfolgen.  

Bestand in Deutschland: 40.000 – 64.000 BP 
Bestand in M-V:  1978-1982: 65.000 BP 
   1994-1997: 30.000 – 60.000 BP 

2005-2009: 7.00 – 11.500 BP   

Größe der lokalen Population:  8 – 20 
 

 

Zusammenfassung 

Durch die Vorbelastung (angrenzende Feriensiedlung) und die geringe Flächenversiegelung 
ist von keiner Erhöhung der nachhaltigen Störungen durch die geplanten Ferienhäuser aus-
zugehen. Die private Grünfläche soll als Grünland erhalten und mit regionalen Streuobstbäu-
men ergänzt werden. Dort finden die Brutvögel neue Lebensstätten. 

Die Baufeldfreimachung ist als temporäre Störung außerhalb der Brutzeit der Vögel (01.03. 
bis 31.10.) durchzuführen. Eine Ausnahme kann erteilt werden, wenn die Fläche unmittelbar 
vor Beginn der Freimachung von einer fachkundigen Person auf mögliche Niststätten (auf der 
Brachfläche und in den Hecken) untersucht wird und damit ein Vorhandensein von Bruthabi-
taten ausgeschlossen werden kann. 
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4 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung, Ausgleich und Ersatz  

Um erhebliche artenschutzrechtliche Beeinträchtigungen zu umgehen sind entsprechend Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen, sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festzu-
legen. 

 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung 

Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen durch das Vorhaben werden fol-
gende Maßnahmen empfohlen: 

V 1 Vermeidung von Beeinträchtigungen brütender Vögel sowie Verlust von Gelegen während 
der Brutzeit 

Um Tötungen, Verletzungen und erhebliche Störungen von Brutvögeln zu vermeiden, sind 
Rodungen und die allgemeine Baufeldfreimachung nur im Zeitraum von Anfang November bis 
Ende Februar durchzuführen. 

Alternativ kann durch eine fachkundige Baubegleitung (ÖBB) das Vorkommen von Brutvögeln 
durch eine Kartierung unmittelbar vor der Baufeldfreimachung ausgeschlossen werden. 

Die gilt auch für den Fall, dass doch wider Erwarten Gehölzrodungen notwendig werden. 

 

V 2 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Amphibien während der Wanderung 

Um die lokale Amphibienpopulation während ihrer Wanderung nicht zu gefährden, ist es not-
wendig während gebaut wird zur den Hauptwanderzeiten Amphibienschutzzäune aufzustellen 
(siehe Abb. 8). Diese können die Amphibien umleiten und bilden eine Barriere, um Tötung 
oder Verletzung zu vermeiden. 

Die Hauptwanderzeiten der Amphibien sind Tab. 3 dargestellt. Sie reichen von Anfang März 
bis Ende Mai (Wanderung in die Laichgewässer), sowie von Ende August bis Ende Oktober 
(Wanderung in die Überwinterungshabitate). Witterungsbedingte Abweichungen können auf-
treten (NÖLLERT & NÖLLERT 1992, GLANDT 2008) und die Wanderungen früher einsetzen.  

Tab. 3: Wanderzeiten der Amphibien (nach NÖLLERT & NÖLLERT 1992, GLANDT 2008) 

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 
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V 3 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Reptilien 

Um das Tötungs- und Verletzungsverbot von den Zauneidechsen nicht zu berühren, ist es 
notwendig, die Tiere vor Baubeginn (vor Baufeldfreimachung) eine Periode lang (April bis Sep-
tember) abzufangen und umzusiedeln. Dazu ist eine ökologische Baubegleitung mit einer ent-
sprechend qualifizierten Fachkraft erforderlich. Ein Reptilienschutzzaun als Fanghilfe im Be-
reich der Brache ist zu empfehlen (Abb. 8). 

 
Abb. 8: Schutzzäune 

 
  

= Amphibienschutzzaun 

= Reptilienschutzzaun 
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4.2 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Ausgleichsmaßnahmen für die Brutvögel sind nicht erforderlich. Die Funktion der jetzt beste-
henden Brachfläche wird durch die private Grünfläche mit Wiese und Streuobst übernommen. 
 

E 1 Ersatz für den Verlust eines potentielles Zauneidechsenhabitates 

Die Erdanhäufungen und Steinhaufen können nach jetzigem Planungsstand an Ort und Stelle 
verbleiben. Ziel der Maßnahme ist es, das bestehende potentielle Zauneidechsenhabitat (vgl. 
Abb. 5) durch zusätzlich Strukturen zu erweitern.  

 Der südliche Teil der Fläche soll als privates Grünland mit Blühwiese und Streuobstbäumen 
ausgestattet werden (Verortung siehe Abb. 9). Dies führt zu einem ausreichendem Nahrungs-
angebot, sodass die Nahrungsgrundlage für die Zauneidechsenpopulation gesichert ist. 

4.2.1 Bauausführung Zauneidechsenhabitat 

  

Abb. 9: Private Grünfläche, rot umrandet 
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Die Bauausführung ist durch eine qualifizierte Fachperson artenschutzrechtlich zu begleiten. 
Die Bewegungen auf der Ausgleichsfläche und den angrenzenden Brachflächen sind auf ein 
Minimum zu beschränken und Arbeiten mit minimalem technischem Aufwand zu realisieren. 

Herstellung des Bodens 

Der Boden des Ersatzhabitates ist weitestgehend bereits für Zauneidechsen geeignet. Eine 
zusätzliche Bearbeitung des Bodens ist nicht notwendig, jedoch sind zusätzliche Sandauf-
schüttungen einzubringen, welche nicht überschattet oder überwachsen werden dürfen, um 
das Angebot an Eiablageplätzen zu erweitern. 

Sandaufschüttungen 

Insgesamt ist eine Sandaufschüttung mit einer Länge von 4,00 m und einer Breite von 6,00 m 
und einer Höhe von 20 – 30 cm an der südlichen Seite des Steinriegels angebracht. Nach 
Süden hin wird die Aufschüttung abgeflacht, sodass eine Böschung entsteht. Durch diese Ex-
position ist die Fläche als Sonn- sowie als Eiablageplatz geeignet. (vgl. Abb. 11) 

Steinriegel 

Der bereits vorhandene Steinriegel trägt bereits zur Habitatstruktur mit einer Länge von ca. 6 
m und einer Breite von ca. 5 m bei. Die Ausrichtung des Steinhaufens ermöglicht es bereits, 
dass er möglichst großflächig von Süden besonnt werden kann. Die Steine ragen bereits ca. 
1 – 1,5 m aus dem Boden heraus. Es handelt sich dabei um beschlagene Feldsteine mit einer 
Korngröße von 20 -40 cm. 

Gehölzhaufen 

Um zusätzliche Versteck- und Unterschlupfmöglichkeiten für die Zauneidechsen bereitzustel-
len, sind 2 Gehölzhaufen aus Ästen, Wurzeltellern, dünnen Stämmen oder anderem geeigne-
ten Material auf der Sandfläche anzulegen. Die Haufen sind verstreut anzuordnen, sodass 
sich ein Mosaik aus Versteckmöglichkeiten ergibt. Die Haufen können kreisförmig mit einem 
Radius von 2 m angelegt werden. 

 

4.2.2 Pflege Zauneidechsenhabitat 

Die Habitatfläche ist von aufkommenden Gehölzen freizuhalten, sodass auf mindestens 70 % 
der Fläche wärmebegünstigte Bereiche erhalten bleiben. Die Sukzession kann auf sonnenab-
gewandter Seite teilweise zugelassen werden. 

Je nach Gehölzaufwuchs und Dichte der Vegetation auf den wärmebegünstigten Flächen ist 
es notwendig, die Habitatfläche zweimal jährlich mittels Freischneider zu pflegen. Begginend 
im Jahr nach Fertigstellung der Ausgleichsmaßnahme. 

Im Zusammenhang mit der Einrichtung des Ersatzhabitates ist eine einmalige partielle Mahd 
der überwachsenen Fläche durchzuführen. 

Gräser und Kräuter sollten im Rahmen der zweimal jährlich wiederkehrenden Pflegemahd, 
maximal bis 10 cm über Boden abgeschnitten werden. Gehölze sind ab 1 m Höhe zurückzu-
schneiden. Der Mahdzeitpunkt ist außerhalb der Aktivität der Zauneidechsen anzusetzen, also 
zwischen September / Okotber bis Mitte November sowie März bis Mitte April. Das Mahdgut 
ist von der Fläche abzutransportieren.
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 Abb. 10: Lage und Übersicht Zauneidechsenhabitat 
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Abb. 11: Querschnitt durch ein Zauneidechsen-Ersatzhabitat (Andrä et al. 2019, S. 581, nach einer Vorlage von Irene 
Wagensonner) 
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4.3 Zusammenfassung 

Die Baufeldfreimachung darf nach BNatSchG §44 nicht während der Nutzung der Nistplätze 
und anderer Fortpflanzungsquartiere stattfinden. Der Beginn der Abrissperiode liegt bei Be-
rücksichtigung aller artenschutzrechtlich relevanten Arten zwischen dem 01.11. und 28.02. Die 
Baufeldfreimachung kann außerhalb dieses Zeitrahmens stattfinden, wenn die Fläche, insbe-
sondere Brachfläche und Gehölzsaum, vorher durch eine Ökologische Baubegleitung (ÖBB) 
begutachtet und durch die Untere Naturschutzbehörde freigegeben wurde. In beiden Fällen 
hat vorher eine Absammlung von Zauneidechsen zu erfolgen. Während der Bauarbeiten ist 
zur Amphibienwanderzeit (01.03.-31.05. und 21.08.-31.10.) ein Schutzzaun zu stellen. 

V 1 Baufeldfreimachung außerhalb von Vogelbrutzeit (01.11.-28.02.) 

V 2 Aufstellen eines Amphibienschutzzaunes während der Wanderzeit (01.03.-31.05. 
und 21.08.-31.10.) 

V 3 Absammeln von Zauneidechsen für eine Periode (April bis September) 

E 1 Schaffung eines Ersatzlebensraumes für die Zauneidechse 

 

 
 

Neubrandenburg, 08.06.2020 
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WACHLIN, V.: Artensteckbrief Blauschillernder Feuerfalter, Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie, verändert nach BIEWALD & NUMMER (2006). 

WACHLIN, V.: Artensteckbrief Nachtkerzenschwärmer, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie, nach DREWS (2003). 

ZETTLER, M. & WACHLIN, V.: Artensteckbrief Zierliche Tellerschnecke,  Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie, verändert nach COLLING & SCHRÖDER (2006). 

ZETTLER, M. & WACHLIN, V.: Artensteckbrief Gemeine Flussmuschel, Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie. 

 
Rote Listen 
BAST, H.-D. ET AL (1992): Rote Liste der gefährdeten Amphibien und Reptilien Mecklenburg-

Vorpommerns, Umweltministerien des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Gold-
schmidt Druck GmbH, Schwerin, 1. Fassung. 

BRINGMANN, H.-D. (1993): Rote Liste der gefährdeten Bockkäfer Mecklenburg-Vorpommerns, 
Der Umweltminister des Landes M-V, 1. Fassung. 

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2009): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze 
Deutschlands – Band 1: Wirbeltiere. – Naturschutz und Biologische Vielfalt Heft 70 
(1), Bonn-Bad Godesberg. 
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JUEG, U. ET AL. (2002): Rote Liste der gefährdeten Schnecken und Muscheln des Binnenlan-
des Mecklenburg-Vorpommern, Der Umweltminister des Landes M-V, 2. Fassung 

RÖßNER, E. (1996): Rote Liste der gefährdeten Blatthornkäfer und Hirschkäfer Mecklenburg-
Vorpommerns (Coleoptera: Scarabaeoidea), Der Minister für Landwirtschaft und Na-
turschutz des Landes M-V, 1. Fassung 1993, 1. Nachauflage November 1996. 

GRÜNEBERG, C., H.-G. BAUER, H. HAUPT, O. HÜPPOP, T. RYSLAVY & P. SÜDBECK (2015): Rote 
Liste der Brutvögel Deutschlands – 5. Fassung, 30. November 2015. – in: Berichte 
zum Vogelschutz, Heft 52/2015. 

VÖKLER, F.; HEINZE, B.; Sellin, D.; Zimmermann, H. (2014): Rote Liste der Brutvögel Mecklen-
burg-Vorpommern, 3. Fassung. Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin. 

WACHLIN V. ET AL. (1993): Rote Liste der gefährdeten Tagfalter Mecklenburg-Vorpommerns, 
Der Umweltminister des Landes M-V, 1. Fassung. 

ZESSIN, W., KÖNIGSTEDT, D. (1992): Rote Liste der gefährdeten Libellen Mecklenburg-Vorpom-
merns, Der Umweltminister des Landes M-V, 1. Fassung. 

 
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse 
BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG (BArtSchV): Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- 

und Pflanzenarten. Vom 16. Februar 2005 (BGBl. I Nr. 11 vom 24.2.2005 S.258; ber. 
18.3.2005 S.896) Gl.-Nr.: 791-8-1. 

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE: Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten zuletzt geändert durch Richtlinie 
2008/102/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 19. NOVEMBER 
2008. 

FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Er-
haltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen zu-
letzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 
(Amtsblatt L 363, S. 368, 20.12.2006). 

GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz –
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 421 
der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. S. 1474) 

GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDESNATUR-
SCHUTZGESETZES (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Feb-
ruar 2010 (GVOBl. M-V, S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
15. Januar 2015 (GVOBl. S. 30, 36) 
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6 Anlage I: Potentialanalyse der Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL 
 

Erläuterungen: 

Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch 
Überwachung des Handels (ABl. EG Nr. L 61 S. 1 vom 3.3.1997) zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 318/2008 der Kommission vom 31.3.2008 -
Amtsblatt der EU L93, S.3ff. 

 

FFH-RL: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. EG Nr. L 206/7 vom 22.7.1992) zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105 EG des Rates vom 20.11.2006 (anlässlich des EU-Beitritts Bulga-
riens und Rumäniens zum 1.1.2007) –Amtsblatt der EU L 363, S. 368 ff. (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie), Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie 

 

BArtSchV Anl. 1 Sp. 3: Art gelistet in Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung 

 

po: Potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsraum möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschließen und auf Grund der 
Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in M-V nicht unwahrscheinlich 
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher 
Name 

BArtSchV 
Anl. 1, Sp. 3 

RL 
 M-V 

Potenzielles Vorkommen im 
UR / Vorhabensgebiet 
[po] 

Empfindlichkeit gegenüber 
Projektwirkungen/ Beein-
trächtigungen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im UR, erfolgter 
Nachweis im Bereich des 
Vorhabens [Art im Wirkraum 
durch Bestandserfassung 
nachgewiesen= ja/ erforder-
lich= e] 

Prüfung der Verbotstatbe-
stände notwendig 
[ggf. Kurzbegründung für 
Nichtbetroffenheit bzw. Aus-
schluss der Art] 

Amphibien        

Bombina bombina Rotbauchunke x 2 _ _ _ _ 2) 

Bufo calamita Kreuzkröte x 2 po x _ x 

Bufo viridis Wechselkröte x 2 po x _ x 

Hyla arborea Laubfrosch x 3 po x _ x 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte x 3 po x _ x 

Rana arvalis Moorfrosch x 3 po x _ x 

Rana dalmatina Springfrosch x 1 _ _ _ _ 1) 

Rana lessonae 
Kleiner Wasser-
frosch x 2 

_ _ _ _ 1) 

Triturus cristatus Kammmolch x 2 _ _ _ _ 2) 

Gefährdung: Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns (BAST ET AL., 1991) 

0: Ausgestorben oder verschollen; 1: Vom Aussterben bedroht; 2: Stark gefährdet; 3: Gefährdet, 4: Potenziell gefährdet; - : nicht gelistet 

x : trifft zu; – : trifft nicht zu 

 

1) Die betreffende Art kommt nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vor. Der Wirkraum des Vorhabens befindet sich außerhalb der artspezifischen Rangekarten (BAST U. WACHLIN, 2013). 

2) Die Art kann auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habitatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens ausgeschlossen werden. 
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher 
Name 

BArtSchV 
Anl. 1, Sp. 3 

RL 
 M-V 

Potenzielles Vorkommen im 
UR / Vorhabensgebiet 
[po] 

Empfindlichkeit gegenüber 
Projektwirkungen/ Beein-
trächtigungen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im UR, erfolgter 
Nachweis im Bereich des 
Vorhabens [Art im Wirkraum 
durch Bestandserfassung 
nachgewiesen= ja/ erforder-
lich= e] 

Prüfung der Verbotstatbe-
stände notwendig 
[ggf. Kurzbegründung für 
Nichtbetroffenheit bzw. Aus-
schluss der Art] 

Reptilien        
Coronella austriaca Schlingnatter x 1 _ _ _ _ 1) 
Lacerta agilis Zauneidechse x 2 po x x x 

Emys orbicularis 
Europäische 
Sumpfschild-
kröte 

x 1 _ _ _ _ 1) 

Gefährdung: Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns (BAST ET AL., 1991) 

0: Ausgestorben oder verschollen; 1: Vom Aussterben bedroht; 2: Stark gefährdet; 3: Gefährdet, 4: Potenziell gefährdet; - : nicht gelistet 

x : trifft zu; – : trifft nicht zu 

 

1) Die betreffende Art kommt nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vor. Der Wirkraum des Vorhabens befindet sich außerhalb der artspezifischen Rangekarten (SCHAARSCHMIDT U. WACHLIN, 2013, 
BREU ET AL 2013). 

2) Gemäß der landesweiten Range-Karten (SCHAARSCHMIDT U. WACHLIN, 2013, BREU ET AL 2013) tritt die Art zwar im Bereich des Messtischblattes auf, kann aber auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und 
der vorhandenen Habitatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens ausgeschlossen werden. 

Fledermäuse        
Barbastella barbas-
tellus Mopsfledermaus x 1 _ _ _ _1) 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus x 0 _ _ _ _1) 

Eptesicus serotinus Breitflügelfleder-
maus x 3 _ _ _ _2) 

Myotis brandtii Große Bartfle-
dermaus x 2 _ _ _ _1) 

Myotis dasycneme Teichfledermaus x 1 _ _ _ _1) 

Myotis daubentonii Wasserfleder-
maus x 4 _ _ _ _2) 

Myotis myotis Großes Mausohr x 2 _ _ _ _2) 
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher 
Name 

BArtSchV 
Anl. 1, Sp. 3 

RL 
 M-V 

Potenzielles Vorkommen im 
UR / Vorhabensgebiet 
[po] 

Empfindlichkeit gegenüber 
Projektwirkungen/ Beein-
trächtigungen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im UR, erfolgter 
Nachweis im Bereich des 
Vorhabens [Art im Wirkraum 
durch Bestandserfassung 
nachgewiesen= ja/ erforder-
lich= e] 

Prüfung der Verbotstatbe-
stände notwendig 
[ggf. Kurzbegründung für 
Nichtbetroffenheit bzw. Aus-
schluss der Art] 

Myotis mystacinus Kleine Bartfle-
dermaus x 1 _ _ _ _1) 

Myotis nattereri Fransenfleder-
maus x 3 _ _ _ _2) 

Nyctalus leisleri Kleiner Abend-
segler x 1 _ _ _ _2) 

Nyctalus noctula Abendsegler x 3 _ _ _ _2) 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfle-
dermaus x 4 _ _ _ _2) 

Pipistrellus pipistrel-
lus 

Zwergfleder-
maus x 4 _ _ _ _2) 

Pipistrellus pygma-
eus 

Mückenfleder-
maus x - _ _ _ _2) 

Plecotus auritus Braunes Lang-
ohr x 4 _ _ _ _2) 

Plecotus austriacus Graues Langohr x - _ _ _ _2) 

Vespertilio murinus Zweifarbfleder-
maus x 1 _ _ _ _1) 

Gefährdung: Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns (LABES ET AL., 1991) 

0: Ausgestorben oder verschollen; 1: Vom Aussterben bedroht; 2: Stark gefährdet; 3: Gefährdet, 4: Potenziell gefährdet; - : nicht gelistet 

x : trifft zu; – : trifft nicht zu 

 

1) Die betreffende Art kommt nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vor. Der Wirkraum des Vorhabens befindet sich außerhalb der artspezifischen Rangekarten (BERG U. 

WACHLIN, 2013). 

2) Beeinträchtigungen der Art lassen sich auf Grund fehlender Habitate oder der geringen Wirkung des Vorhabens auf die Art ausschließen. 
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher 
Name 

BArtSchV 
Anl. 1, Sp. 3 

RL 
 M-V 

Potenzielles Vorkommen im 
UR / Vorhabensgebiet 
[po] 

Empfindlichkeit gegenüber 
Projektwirkungen/ Beein-
trächtigungen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im UR, erfolgter 
Nachweis im Bereich des 
Vorhabens [Art im Wirkraum 
durch Bestandserfassung 
nachgewiesen= ja/ erforder-
lich= e] 

Prüfung der Verbotstatbe-
stände notwendig 
[ggf. Kurzbegründung für 
Nichtbetroffenheit bzw. Aus-
schluss der Art] 

Weichtiere        
Anisus vorticulus Zierliche Teller-

schnecke 
x 1 _ _ _ _ 1) 

Unio crassus Gemeine Fluss-
muschel 

x 1 _ _ _ _ 1) 

Gefährdung: Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns (JUEG ET AL., 2002) 

0: Ausgestorben oder verschollen; 1: Vom Aussterben bedroht; 2: Stark gefährdet; 3: Gefährdet; 4: Potenziell gefährdet; R: Arten mit geografischer Restriktion; V: Arten der Vorwarnliste; D: Daten defizitär;  
- : in der jeweiligen RL nicht gelistet; 

x : trifft zu; – : trifft nicht zu 

 

1) Die betreffende Art kommt nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vor. Der Wirkraum des Vorhabens befindet sich außerhalb der artspezifischen Rangekarten (ZETTLER U. WACHLIN,  2013). 

2) Beeinträchtigungen der Art lassen sich auf Grund fehlender Habitate oder der geringen Wirkung des Vorhabens auf die Art ausschließen. 

Libellen        

Aeshna viridis Grüne Mosa-

ikjungfer 

x 2 _ _ _ _ 1) 

Gomphus flavipes Asiatische Keil-

jungfer 

x - _ _ _ _ 1) 

Leucorrhinia albi-

frons 

Östliche Moos-

jungfer 

x 1 _ _ _ _ 1) 

Leucorrhinia cauda-

lis 

Zierliche Moos-

jungfer 

x 0 _ _ _ _ 1) 
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher 
Name 

BArtSchV 
Anl. 1, Sp. 3 

RL 
 M-V 

Potenzielles Vorkommen im 
UR / Vorhabensgebiet 
[po] 

Empfindlichkeit gegenüber 
Projektwirkungen/ Beein-
trächtigungen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im UR, erfolgter 
Nachweis im Bereich des 
Vorhabens [Art im Wirkraum 
durch Bestandserfassung 
nachgewiesen= ja/ erforder-
lich= e] 

Prüfung der Verbotstatbe-
stände notwendig 
[ggf. Kurzbegründung für 
Nichtbetroffenheit bzw. Aus-
schluss der Art] 

Leucorrhinia pectora-

lis 

Große Moos-

jungfer 

x 2 _ _ _ _ 1) 

Sympecma paedisca Sibirische Win-

terlibelle 

x 1 _ _ _ _ 1) 

Gefährdung: Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns (ZESSIN U. KÖNIGSTEDT, 1992) 

0: Ausgestorben oder verschollen; 1: Vom Aussterben bedroht; 2: Stark gefährdet; 3: Gefährdet; 4: Potenziell gefährdet; V: Vermehrungsgäste; I: Irrgast;- : in der jeweiligen RL nicht gelistet. 

x : trifft zu; – : trifft nicht zu 

 

1) Die betreffende Art kommt nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vor. Der Wirkraum des Vorhabens befindet sich außerhalb der artspezifischen Rangekarten (BÖNSEL ET AL., 2013). 

2) Gemäß der landesweiten Range-Karten (BÖNSEL ET AL., 2013; MAUERSBERGER ET AL.2013) tritt die Art zwar im Bereich des Messtischblattes auf, kann aber auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der 

vorhandenen Habitatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen. 
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher 
Name 

BArtSchV 
Anl. 1, Sp. 3 

RL 
 M-V 

Potenzielles Vorkommen im 
UR / Vorhabensgebiet 
[po] 

Empfindlichkeit gegenüber 
Projektwirkungen/ Beein-
trächtigungen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im UR, erfolgter 
Nachweis im Bereich des 
Vorhabens [Art im Wirkraum 
durch Bestandserfassung 
nachgewiesen= ja/ erforder-
lich= e] 

Prüfung der Verbotstatbe-
stände notwendig 
[ggf. Kurzbegründung für 
Nichtbetroffenheit bzw. Aus-
schluss der Art] 

Käfer        

Cerambyx cerdo Großer Eichen-

bock 

x 1 _ _ _ _ 1) 

Dytiscus latissimus Breitrand x 1 _ _ _ _ 1) 

Graphoderus biline-

atus 

Schmalbindiger 

Breitflügel-

Tauchkäfer 

x 1 _ _ _ _ 1) 

Osmoderma eremita Eremit, Juchten-

käfer 

x 4 _ _ _ _ 1) 

Gefährdung: Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns (HENDRICH ET AL. 2011; MÜLLER-MOTZFELD 1992; BRINGMANN 1993; RÖßNER 1993) 

0: Ausgestorben oder verschollen; 1: Vom Aussterben bedroht; 2: Stark gefährdet; 3: Gefährdet; G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes; R: Extrem selten; V: Vorwarnliste; D: Daten mangelhaft; - : in der 
jeweiligen RL nicht gelistet. 

x : trifft zu; – : trifft nicht zu 

 

1) Die betreffende Art kommt nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vor. Der Wirkraum des Vorhabens befindet sich außerhalb der artspezifischen Rangekarten (RINGEL et al.2013). 

2) Beeinträchtigungen der Art lassen sich auf Grund fehlender Habitate oder der geringen Wirkung des Vorhabens auf die Art ausschließen. 
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher 
Name 

BArtSchV 
Anl. 1, Sp. 3 

RL 
 M-V 

Potenzielles Vorkommen im 
UR / Vorhabensgebiet 
[po] 

Empfindlichkeit gegenüber 
Projektwirkungen/ Beein-
trächtigungen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im UR, erfolgter 
Nachweis im Bereich des 
Vorhabens [Art im Wirkraum 
durch Bestandserfassung 
nachgewiesen= ja/ erforder-
lich= e] 

Prüfung der Verbotstatbe-
stände notwendig 
[ggf. Kurzbegründung für 
Nichtbetroffenheit bzw. Aus-
schluss der Art] 

Falter        

Lycaena dispar Großer Feuerfal-

ter 

x 2 _ _ _ _ 2) 

Lycaena helle Blauschillernder 

Feuerfalter 

x 0 _ _ _ _ 2) 

Proserpinus proser-

pina 

Nachtkerzen-

schwärmer 

x 4 _ _ _ _ 1) 

Gefährdung: Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns (WACHLIN 1993; WACHLIN ET AL. 1997) 

0: Ausgestorben oder verschollen; 1: Vom Aussterben bedroht; 2: Stark gefährdet; 3: Gefährdet; 4: Selten, potentiell gefährdet; K: Ungenügend bekannt; M: Vermehrungsgäste und Wanderarten; - : in der 
jeweiligen RL nicht gelistet. 

x : trifft zu; – : trifft nicht zu 

1) Die betreffende Art kommt nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vor. Der Wirkraum des Vorhabens befindet sich außerhalb der artspezifischen Rangekarten (WACHLIN 2013). 

2) Gemäß der landesweiten Range-Karten (WACHLIN 2013) tritt die Art zwar im Bereich des Messtischblattes auf, kann aber auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habitatstrukturen im 

Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen.  

Meeressäuger        

Phocoena phocoena Schweinswal x 2 _ _ _ _ 2) 

 Gefährdung: Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns (LABES ET AL., 1991) 

0: Ausgestorben oder verschollen; 1: Vom Aussterben bedroht; 2: Stark gefährdet; 3: Gefährdet; 4: Potenziell gefährdet; - : in der jeweiligen RL nicht gelistet. 

x : trifft zu, – : trifft nicht zu 
 



B-Plan Nr. 3/2018 „Sondergebiet Ferienhäuser Grambin“                Artenschutzfachbeitrag 
 

 

Bergstraße 26, 17033 Neubrandenburg, Tel.: (0395) 421 02 68  
E-Mail : info@gruenspektrum.de, Homepage: www.gruenspektrum.de 37 

  

 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher 
Name 

BArtSchV 
Anl. 1, Sp. 3 

RL 
 M-V 

Potenzielles Vorkommen im 
UR / Vorhabensgebiet 
[po] 

Empfindlichkeit gegenüber 
Projektwirkungen/ Beein-
trächtigungen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im UR, erfolgter 
Nachweis im Bereich des 
Vorhabens [Art im Wirkraum 
durch Bestandserfassung 
nachgewiesen= ja/ erforder-
lich= e] 

Prüfung der Verbotstatbe-
stände notwendig 
[ggf. Kurzbegründung für 
Nichtbetroffenheit bzw. Aus-
schluss der Art] 

1) Die betreffende Art kommt nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vor. Der Wirkraum des Vorhabens befindet sich außerhalb der artspezifischen Rangekarten (HERRMANN 2013). 

2) Beeinträchtigungen der Art lassen sich auf Grund der fehlenden Habitate oder geringen Wirkung des Vorhabens auf die Art ausschließen. 

Landsäuger        

Castor fiber Biber x 3 _ _ _ _ 2) 

Lutra lutra Fischotter x 2 po _ x _ 2) 

Muscardinus avel-

lanarius 

Haselmaus x 0 _ _ _ _ 1) 

Canis lupus Europäischer 

Wolf 

x 0 _ _ _ _ 1) 

Gefährdung: Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns (LABES ET AL., 1991) 

0: Ausgestorben oder verschollen; 1: Vom Aussterben bedroht; 2: Stark gefährdet; 3: Gefährdet; 4: Potenziell gefährdet; - : in der jeweiligen RL nicht gelistet. 

x : trifft zu, – : trifft nicht zu  
 

1) Die betreffende Art kommt nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vor. Der Wirkraum des Vorhabens befindet sich außerhalb der artspezifischen Rangekarten (ZSCHIELE U. STIER 2013; BÜCHNER U. 
WACHLIN, 2013, wolf-mv.de 2016). 

2) Beeinträchtigungen der Art lassen sich auf Grund der fehlenden Habitate oder geringen Wirkung des Vorhabens auf die Art ausschließen. 
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher 
Name 

BArtSchV 
Anl. 1, Sp. 3 

RL 
 M-V 

Potenzielles Vorkommen im 
UR / Vorhabensgebiet 
[po] 

Empfindlichkeit gegenüber 
Projektwirkungen/ Beein-
trächtigungen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im UR, erfolgter 
Nachweis im Bereich des 
Vorhabens [Art im Wirkraum 
durch Bestandserfassung 
nachgewiesen= ja/ erforder-
lich= e] 

Prüfung der Verbotstatbe-
stände notwendig 
[ggf. Kurzbegründung für 
Nichtbetroffenheit bzw. Aus-
schluss der Art] 

Fische        

Acipenser sturio Baltischer Stör x 0 _ _ _ _ 1) 

Coregonus oxy-

rinchus 

Nordsee- (Ost-

see) schnäpel 

- V _ _ _ _ 1) 

Gefährdung: Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns (WINKLER ET AL., 1991) 

MV 0: Ausgestorben oder verschollen; MV 1: Vom Aussterben bedroht; MV 2: Stark gefährdet; MV 3: Gefährdet; MV 4: Potenziell gefährdet; MV V: Vorwarnliste; - : in der jeweiligen RL nicht gelistet. 

x : trifft zu; – : trifft nicht zu, 

 

1) Die betreffende Art kommt nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vor. Der Wirkraum des Vorhabens befindet sich außerhalb der artspezifischen Rangekarten (WATERSTRAAT ET AL. 2004). 

2) Beeinträchtigungen der Art lassen sich auf Grund der fehlenden Habitate oder geringen Wirkung des Vorhabens auf die Art ausschließen. 

 

Gefäßpflanzen        

Angelica palustris Sumpf-Engel-

wurz 

x 1 _ _ _ _ 1) 

Apium repens Kriechender 

Scheiberich, - 

Sellerie 

x 2 _ _ _ _ 1) 

Cypripedium calceo-

lus 

Frauenschuh x R _ _ _ _ 1) 
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher 
Name 

BArtSchV 
Anl. 1, Sp. 3 

RL 
 M-V 

Potenzielles Vorkommen im 
UR / Vorhabensgebiet 
[po] 

Empfindlichkeit gegenüber 
Projektwirkungen/ Beein-
trächtigungen durch Vorha-
ben möglich 

Vorkommen im UR, erfolgter 
Nachweis im Bereich des 
Vorhabens [Art im Wirkraum 
durch Bestandserfassung 
nachgewiesen= ja/ erforder-
lich= e] 

Prüfung der Verbotstatbe-
stände notwendig 
[ggf. Kurzbegründung für 
Nichtbetroffenheit bzw. Aus-
schluss der Art] 

Jurinea cyanoides Sand-Silber-

scharte 

x 1 _ _ _ _ 1) 

Liparis loeselii Sumpf-Glanz-

kraut, Torf-

Glanzkraut 

x 2 _ _ _ _ 1) 

Luronium natans Schwimmendes 

Froschkraut 

x 1 _ _ _ _ 1) 

Gefährdung: Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns (FUKAREK 1992) 

0: Ausgestorben oder verschollen; 1: Vom Aussterben bedroht; 2: Stark gefährdet; 3: Gefährdet, 4: Potenziell gefährdet; - : in der jeweiligen RL nicht gelistet. 

x : trifft zu; – : trifft nicht zu 

1) Die betreffende Art kommt nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vor. Der Wirkraum des Vorhabens befindet sich außerhalb der artspezifischen Rangekarten (HACKER ET AL. 
2013).  

2) Gemäß der landesweiten Range-Karten (LANGE ET AL. 2013) tritt die Art zwar im Bereich des Messtischblattes auf, kann aber auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhan-
denen Habitatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen. 

 


